
 

    Grosser Gemeinderat; Sitzung vom 20. Oktober 2020 
 

 
 

B e s c h l ü s s e  
 

1. Das Protokoll der Sitzung vom 15. September 2020 wird genehmigt. 

2. Reglement über den Ausgleich von Planungsmehrwerten; Teilrevision 

Das teilrevidierte Reglement über den Ausgleich von Planungsmehrwerten (Art. 1, 3, 4 
Abs. 4, 5 und 6 Abs. 2) wird erlassen.  

3. Das Reglement über die Spezialfinanzierung Vorfinanzierung von Schul- und 
Verwaltungsanlagen des Verwaltungsvermögens wird genehmigt und per 1. Dezember 
2020 in Kraft gesetzt. 

4. Das Reglement über die Spezialfinanzierung Werterhalt Liegenschaften des 
Finanzvermögens wird genehmigt und per 1. Januar 2021 in Kraft gesetzt.  

5. Finanzen 
A) Investitionsplan 2020 – 2025 

- Genehmigung des Investitionsplans 2020 – 2025 
 

B) Budget 2021 (28 Ja / 4 Nein / 1 Enthaltung) 

1. Genehmigung der Steueranlagen für das Jahr 2021 (unverändert): 
- Ordentliche Steueranlage: das 1,14-fache der gesetzlichen 

Einheitsansätze 
- Liegenschaftssteuern: 0,7 ‰ der amtlichen Werte; 

2. Genehmigung der Feuerwehrpflichtersatzabgabe mit 2 % des 
Kantonssteuerbetrags, mindestens CHF 100.00, maximal CHF 450.00 
(unverändert); 

3. Für generelle und individuelle Besoldungsanpassungen werden im Budget 
2021 insgesamt maximal 1,0 % zur Verfügung gestellt; 

4. Das Budget 2021 wird genehmigt bestehend aus: 

 Aufwand Gesamthaushalt CHF 83'900'600 
 Ertrag Gesamthaushalt CHF 80'057'100 
 Aufwandüberschuss Gesamthaushalt CHF - 3'843'500 

davon Aufwand Allgemeiner Haushalt CHF 80'196'000 
 Ertrag Allgemeiner Haushalt CHF 76'311'600 

Aufwandüberschuss Allgemeiner Haushalt CHF - 3'884'400 

 Aufwand Abfall CHF 1'943'900 
 Ertrag Abfall CHF 1'944'500 
 Ertragsüberschuss Abfall CHF 600 

 Aufwand Kindertagesstätten CHF 1'760'700 
 Ertrag Kindertagesstätten CHF 1'801'000 
 Ertragsüberschuss Kindertagesstätten CHF 40'300 

 
C) Finanzplan 2020 – 2025 

- Kenntnisnahme des Finanzplans 2020 – 2025 
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6. Die Überweisung der Motion forum: Erneuerung des Aare-Uferschutzplans wird 
abgelehnt. 

7. Die Überweisung der Motion Brenni (Grüne): Für ein sofortiges Moratorium von 5G 
auf dem gesamten Gemeindeboden wird abgelehnt. 

8. Das Postulat FDP.Die Liberalen betr. Energiepolitik wird überwiesen und 
anschliessend abgeschrieben. 

9. Der Grosse Gemeinderat nimmt von den Informationen des Gemeinderats / der parl. 
Kommissionen Kenntnis.  

10. Neue parlamentarische Vorstösse 

 Motion Siegenthaler Muinde und Jordi (forum): Pumptrack in der Gemeinde als 
attraktiver Spiel und Sportplatz für alle 

 Dringliche Motion 2.1: Einsparpotential bei Strassenbeleuchtung realisieren 
Die Überweisung der Motion wird mit 31 Ja / 0 Nein / 2 Enthaltungen beschlossen. 

 
 
Fakultatives Referendum 

Die Beschlüsse zu Traktandum 5 B) unterliegen dem fakultativen Referendum. Fünf Prozent 
der Stimmberechtigten können unterschriftlich verlangen, dass die Vorlage der Gemeinde-
abstimmung unterbreitet wird. 
 
Das Referendum ist zustande gekommen, wenn die notwendige Anzahl Unterschriften innert  
30 Tagen seit Veröffentlichung des Beschlusses im Anzeiger Region Bern dem Gemeinderat 
eingereicht wird. Eine Rückzugsklausel ist nicht zulässig. 
Gegen Beschlüsse des Parlaments kann innert 30 Tagen seit der Veröffentlichung im Anzeiger 
Region Bern beim Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland Beschwerde eingereicht werden. 
 
 
Muri bei Bern, 21. Oktober 2020 
GEMEINDESCHREIBEREI MURI BEI BERN 


